
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 861 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Versicherte ist befugt, die Zahlung der Versicherungssumme zum vollen Betrage gegen Abtretung der in

Ansehung des versicherten Gegenstandes ihm zustehenden Rechte in folgenden Fällen zu verlangen (Abandon):

1. 1.wenn das Schiff verschollen ist;

2. 2.wenn der Gegenstand der Versicherung dadurch bedroht ist, daß das Schiff oder die Güter unter Embargo

gelegt, von einer kriegführenden Macht aufgebracht, auf andere Weise durch Verfügung von hoher Hand

angehalten oder durch Seeräuber genommen und während einer Frist von sechs, neun oder zwölf Monaten

nicht freigegeben sind, je nachdem die Aufbringung, Anhaltung oder Nehmung geschehen ist:

1. a)in einem europäischen Hafen oder in einem europäischen Meere einschließlich aller Häfen oder Teile

des Mittelländischen, Schwarzen und Asowschen Meeres oder

2. b)in einem anderen Gewässer, jedoch diesseits des Vorgebirgs der Guten Hoffnung und des Kap Horn,

oder

3. c)in einem Gewässer jenseits des einen jener Vorgebirge.

2. (2)Die Fristen werden von dem Tage an berechnet, an welchem dem Versicherer der Unfall durch den

Versicherten angezeigt wird (§ 818).
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